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Gebührentarif der Gemeinde Lachen für Einbürgerungen
(vom 8. April 2008)

1. Tarife
Administrationsgebühr

I
II

Ausländer

Erwachsene Familien (Kinder gratis) 
CHF  1’300.00
CHF  
   500.00

Erwachsene Einzelperson (Kinder gratis)
CHF  1'200.00

CHF     500.00

Jugendliche in Ausbildung (< 25 Jahre)
CHF   
 500.00
CHF  
  500.00

Kinder (< 15 Jahre)
CHF    
300.00 
CHF   
 500.00

Schweizer Bürger

Erwachsene Einzelperson und Familien
CHF   

 200.00 

CHF     500.00

Jugendliche in Ausbildung (< 25 Jahre)
CHF
    200.00

CHF     500.00

Kinder (< 15 Jahre)
CHF   
 100.00 

CHF     500.00

Die Administrationsgebühr I beinhaltet das Verfahren bis und mit der Vernehmlassung an das Departement des Innern des Kantons Schwyz. 

In der Administrationsgebühr II ist das Verfahren bis und mit abgeschlossener Einbürge-rung auf Stufe Gemeinde beinhaltet. 


Ehrenbürgerrecht

Für die Erteilung des Ehrenbürgerrechts wird keine Gebühr erhoben.

2. Zuschlag

Für die Durchführung einer zweiten Anhörung wird eine zusätzliche Gebühr von 
CHF 300.00 fällig. 

3. Verrechnung

· Die Rechnungsstellung für die Administrationsgebühr I und einen allfälligen Zuschlag erfolgt vor der Durchführung der Anhörung durch die Einbürgerungskommission der Gemeinde Lachen. Die Zahlung der Administrationsgebühr I und eines allfälligen Zuschlages gemäss Ziffer 2 hat vor der Durchführung der Anhörung zu erfolgen. 

· Die Administrationsgebühr II wird fällig nach erfolgter Behandlung des Gesuchs durch die Gemeindeversammlung, unabhängig davon, ob eine Einbürgerung erfolgt oder nicht.

· Bei Rückzug/Abschreibung des Einbürgerungsgesuchs vor einer allfälligen Überwei-sung an die Gemeindeversammlung oder einer ablehnenden Vernehmlassung an das Kantonale Departement des Innern ist nur die Administrationsgebühr I geschuldet.

4. Spezialfälle

In begründeten Fällen kann der Gemeinderat von diesen Tarifen abweichen und spe-zielle Gebühren festlegen.

5. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

Dieser Gebührentarif tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Bei den zu diesem Zeitpunkt pendenten Gesuchen ist die Administrationsgebühr I vor der Behandlung durch die Gemeindeversammlung nachzuzahlen.   
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